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Merkblatt zur verkürzten Grundbildung 
Fachfrau / Fachmann Betreuung EFZ 
Erwachsene 

Mit diesem Merkblatt werden wichtige Punkte aufgeführt, welche vor dem Abschliessen von 
Lehrverhältnissen bzw. für das Ausfüllen der Lehrverträge zu beachten sind. 

Grundvoraussetzungen für die verkürzte Grundbildung FaBe für Erwachsene 

 Das 22. Altersjahr muss vollendet sein

 2 Jahre Berufserfahrung in Form einer Anstellung von mind. 60% im Berufsfeld der Betreuung,

in welchem die Lehre absolviert werden möchte, müssen belegt sein (bei einer höherprozentigen

Anstellung verkürzt sich die Dauer, bei einer tieferprozentigen Anstellung sind entsprechend

mehr als zwei Jahre nötig).

Um den Qualifikationsbereich "Allgemeinbildung" zu erfüllen gibt es folgende Möglichkeiten: 

 Dispensation aufgrund einer Vorbildung (z.B. eidg. Berufsabschluss EFZ, Matura
oder gleichwertiges Diplom – bei ausländischen Abschlüssen muss eine beglaubigte
Übersetzung in einer Schweizer Landessprache vorliegen)

 Absolvieren des Allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) vor Ausbildungsbeginn («ABU-Jahr»)

Vor dem Einreichen des Lehrvertrages muss zwingend geprüft werden, ob der Nachweis der 
Berufserfahrung (Arbeitsbestätigungen/aktueller Arbeitsvertrag) und des ABU-Abschlusses (EFZ, 
Maturzeugnis oder Abschlusszeugnis ABU-Jahr) vorliegen. 

Alle für die verkürzte Ausbildung erforderlichen Dokumente sollten bis zum 31. Mai vor Lehrbeginn im 
Lehrbetriebsportal erfasst und zusammen mit dem Lehrvertrag digital eingereicht werden.  

Bei Unklarheiten zur Anrechnung der Berufserfahrung oder Anrechenbarkeit der Allgemeinbildung 
können interessierte Bewerber/innen die entsprechenden Dokumente als PDF zusammen mit einem 
Lebenslauf an fagefabe.e@be.ch zur Überprüfung einreichen. 

Arbeitszeit (Punkt 8 im Lehrvertrag) 
Savoir Social empfiehlt einen minimalen Beschäftigungsgrad von 75%. Darin enthalten ist der 
durchschnittliche Zeitaufwand für den theoretischen Unterricht und die überbetrieblichen Kurse von 
gerundet 25% sowie die Arbeit im Betrieb von durchschnittlich mindestens 50%. 
In dem für das Lehrverhältnis aufgeführten Beschäftigungsgrad ist der Zeitaufwand für alle drei 
Lernorte enthalten. 
Die Zeiterfassung muss immer für das Gesamtpensum gemacht werden (alle drei Lernorte sind 
Arbeitszeit). Es ist nicht zulässig, nur die im Betrieb geleistete Arbeitszeit abzubilden. 
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Lohnzahlung 
Die OdA Soziales Bern gibt Lohnempfehlungen ab (siehe: https://oda-soziales-
bern.ch/grundbildung/fachfrau/fachmann-betreuung-fabe-efz/lohnempfehlungen#c696). Die 
Lohnangaben sind Empfehlungen, der Lehrbetrieb entscheidet über den Vollzug. Der Lohn gilt für alle 
drei Lernorte bzw. für die gesamte Arbeitszeit.  

Überbetriebliche Kurse  
Die Kosten der überbetrieblichen Kurse (inkl. Reise- und Verpflegungsspesen) müssen in einem 
Lehrverhältnis immer vom Lehrbetrieb übernommen werden (BBV Art. 21 Abs. 3). 

Nicht zulässig sind Zusatzvereinbarungen, in welchen eine lernende Person verpflichtet wird, nach 
Abschluss der beruflichen Grundbildung für eine gewisse Zeit im Lehrbetrieb zu arbeiten oder allenfalls 
die Ausbildungskosten zurück zu erstatten (OR Art. 344a Abs. 6, sogenannte Reversverpflichtungen). 

Beachten Sie, dass bestehende Arbeitsverträge ab Lehrbeginn nicht mehr gültig sind. Es zählen dann 
nur noch die rechtlichen Grundlagen des Lehrvertrages (bitte informieren Sie sich frühzeitig über 
allfällige Konsequenzen). 
Wenn die lernende Person bereits vor Lehrbeginn in einer anderen Funktion im gleichen Betrieb 
gearbeitet hat, ist dieses Arbeitsverhältnis per 31. Juli mit allen Ansprüchen (Zeitguthaben, Ferien, Lohn) 
zu saldieren. Am 1. August beginnt dann das Lehrverhältnis. 


